
 

  Amtsblatt 
des Kreises Unna 

 

  
  

 Inhalt Seite 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr. 15 vom 06.04.2023 

15 
 vom 06.04.2023 

 

 

 Einladung zur Sitzung des Kreisausschusses des Kreises Unna am 17.04.2023 373 
  
 Einladung zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Unna  
 am 19.04.2023 375 
  
 Bekanntmachung der 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Unna 376 
  
 Öffentliche Zustellung 380 
  
 Öffentliche Zustellung 381 
  
 Öffentliche Zustellung 382 
  
 Öffentliche Zustellung 383 
   
 Öffentliche Zustellung 384 
  
 Öffentliche Zustellung 385 
   
 Öffentliche Zustellung 386 
  
 Öffentliche Zustellung 387 
  
 Öffentliche Zustellung 388 
  
 Öffentliche Zustellung 389 
  
 Öffentliche Zustellung 390 
  
 Öffentliche Zustellung 391 
  
 Öffentliche Zustellung 392 
  
 Öffentliche Zustellung 393 
  

  



 

372 

 

Inhalt                      Seite 
___________________________________________________________________________                ___________________________ 

   
 Öffentliche Zustellung 394 
  
 Öffentliche Zustellung 395 
  
 Öffentliche Zustellung 396 
  
 Öffentliche Zustellung 397 
  
 Öffentliche Zustellung 398 
  
 Öffentliche Zustellung 399 
  
 Öffentliche Zustellung 400 
  
 Öffentliche Zustellung 401 
  
 Öffentliche Zustellung 402 
  
 Öffentliche Zustellung 403 
  
 Öffentliche Zustellung 404 
  
 Öffentliche Zustellung 405 
  
 Öffentliche Zustellung 406 
  
 Öffentliche Zustellung 407 
  



 

373 

Bekanntgabe 

 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Kreisausschuss 

Datum Montag │ 17.04.2023 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal II-III (C.002-C.003) |  

Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung einer Schriftführerin 

   

Punkt 2  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 3 065/23 Eingabe gem. § 21 Kreisordnung NRW;  

Verzicht auf die Maßnahme an der K 28 (Bau des zweispurigen Radwegs parallel zu 

den Straßen Ostenberg/Türkenstraße) 

   

Punkt 4  Gendersensible Sprache in der Kreisverwaltung Unna - Vorstellung des Leitfadens;  

BE: Gleichstellungsbeauftragte Leonie Engelhardt 

   

Punkt 5  Bericht zur Personalsituation;  

BE: Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke 

   

Punkt 6  Bericht zum Stand der Digitalisierung;  

BE: Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke 

   

Punkt 7 035/23 Patenschaft für Krankenhäuser in Banjul und Brikama (Gambia); 

Gewährung eines Zuschusses für Krankenhausmaterial 

   

Punkt 8 052/23 Gewährung von Zuschüssen für Partnerschaften; 

Förderung von Schüleraustauschen mit den Schulen im Kreisen Nowy Sącz; Polen 
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Punkt 9 066/23 Beteiligung mit einer Kreismannschaft am jährlichen internationalen Jugend-Fußball-

turnier im Kreis Nowy Sącz;  

Genehmigung einer Dienstreise 

   

Punkt 10  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 11  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Bekanntgabe 

 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Rechnungsprüfungsausschuss 

Datum Mittwoch │ 19.04.2023 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I 

– III | C.001-C.003 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 2  Überörtliche Prüfung 2022 - Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt 

   

Punkt 3  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 4  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vom Kreistag des Kreises Unna am 28.03.2023 beschlossene 
 

 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Unna 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW 

1994, S.646) - in der zurzeit geltenden Fassung - wird hiermit darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekom-

men dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Unna, den 05.04.2023 

 

 

 

 

 

 

Mario Löhr 
Landrat 
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2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Unna 
 

Aufgrund § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 

(GV.NRW 1994, S. 646) - in der zurzeit geltenden Fassung – hat der Kreistag des Kreises Unna am 28.03.2023 

folgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Unna vom 02.11.2020 beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung des Kreises Unna vom 02.11.2020 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2021 

wird wie folgt geändert: 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ergänzt: 

a) eingefügt wird „§ 6a Bildaufnahmen/ Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Kreistages“ 

     b)    § 13 erhält die Überschrift „Dienstreisen des Verwaltungsvorstandes“ 

 

2. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 49 Absatz 1 Satz 6 KrO“ durch die Angabe „§ 49 Absatz 1 Satz 

7 KrO“ ersetzt. 

 

3. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird hinter „der Landrat“ der Zusatz “*die Landrätin“ eingefügt.  

 

4. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

 

 

                                                                        § 6a 

Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Kreistags 

 

(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung nicht gefährden. 

Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhörer*innen oder Verwaltungsbe-

diensteten mit Ausnahme des Landrats*der Landrätin, des allgemeinen Vertreters*der allgemeinen Vertre-

terin und sonstigen Bediensteten in Führungspositionen sowie der Schriftführung. 

Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet der Landrat*die Landrätin o-

der dessen*deren Vertretung im Rahmen der Sitzungsleitung. 
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(2) Film- und Tonaufnahmen von Mitgliedern des Kreistags mit dem Ziel der Veröffentlichung sind in öffentli-

cher Sitzung zum Zwecke der Direktübertragung im Internet und der Einstellung eines Mittschnittes im 

Internet zulässig. Die Film- und Tonaufnahmen dürfen ohne Zustimmung des Landrats*der Landrätin nicht 

anderweitig verwendet werden. Der Landrat*die Landrätin bestimmt die Internetadressen unter denen 

die Aufnahme und der Mitschnitt abgerufen werden können. 

 

Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Film- und Tonaufnahmen von Zuhörer*innen oder Ver-

waltungsbediensteten mit Ausnahme des Landrats*der Landrätin, des allgemeinen Vertreters*der allge-

meinen Vertreterin und sonstigen Bediensteten in Führungspositionen sowie der Schriftführung. 

Der Landrat*die Landrätin bestimmt, wer die Film- und Tonaufnahmen durchführt. Im Fall der Gefährdung 

der Ordnung der Sitzung kann der Landrat*die Landrätin die Anfertigung von Film- und Tonaufnahmen 

unterbrechen. Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend.  

Mitschnitte von Kreistagssitzungen sind sechs Monate nach Beendigung der betreffenden Wahlperiode 

zu löschen. 

 

(3) Film- und Tonaufnahmen von Kreistagssitzungen oder Teilen von Kreistagssitzungen durch Vertreter*in-

nen der Presse und des Rundfunks können durch den Landrat*die Landrätin im Einzelfall zugelassen wer-

den, wenn ein besonderes öffentliches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel entscheidet der Kreistag mit 

der Mehrheit seiner Stimmen. Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend.   

 

5. In § 7 Absatz 1 Satz 1 wird hinter § 26 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) der Zusatz „KrO NRW“ ergänzt. 

 

6. In § 7 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe d) wird die Bezeichnung „Schulgesetz“ in „SchulG“ geändert.  

 

7. In § 8 erhält der Absatz 1 folgende neue Fassung: 

„Kreistagsmitglieder erhalten als Ausgleich für Auslagen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 

Mandat eine Aufwandsentschädigung. Diese wird nach Maßgabe der in der Entschädigungs-verordnung 

festgesetzten Beträge teilweise als monatliche Pauschale und teilweise als Sitzungsgeld für die Teilnahme 

an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der sonstigen Ausschüsse des Kreistages und der 

Fraktionen gezahlt.“ 

 

8. In § 8 Absatz 2 Satz 1 wird im Klammerzusatz hinter § 30 KrO NRW der Zusatz „i.V.m. § 45 Absatz 3 satz 

3 GO NRW“ ergänzt. 

 

9. In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird hinter § 30 KrO NRW der Zusatz „i.V.m. § 45 GO NRW“ eingefügt. 
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10. In § 10 wird unter Ziffer 1 hinter „des Arbeitgebers“ die Bezeichnung „*der Arbeitgeberin (Branche)“er-

gänzt.  

        Nach Ziffer 4 wird folgende Ziffer 5 angefügt: 

         „5.   auf entgeltliche Tätigkeiten für Beratung, Vertretung fremder Interessen, Erstellung von Gut      achten, 

soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Berufes liegen.“ 

11. In § 11 wird der Klammerzusatz „(§ 47 Absatz 2 Satz 2 KrO NRW)“ ersetzt durch „(§ 47 Absatz 1 Satz 2 

KrO NRW). 

 

12. Die Überschrift des § 13 wird geändert in „Dienstreisen des Verwaltungsvorstandes“. 

 

13. § 17 erhält folgenden neuen Wortlaut:  

      " (1) Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der 2. Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung des Kreises Unna vom 28.03.2023 in Kraft. 

        (2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Kreises Unna vom 02.11.2020 in der Fassung der 1.  Ände-

rungssatzung vom 14.12.2021 außer Kraft.  

 

 

 

                                                                              Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 1. Sat-

zung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Unna vom 14.12.2021 außer Kraft. 
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Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/42.22.3547.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.22.3547.7   31.03.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Mahir Gadimzada  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Cebrayl Baku 0094,  QUYCAQ  KANDI, AZ ASERBAIDSCHAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

HAMD0XX164VA22230314  Unna, 03.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

HAMD0XX164VA22230314  03.04.23 

 

Empfänger   

Name  

Dinu Diaconu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zum Verkehrshof 16, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

HAMD0XX163VA22230314  Unna, 03.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

HAMD0XX163VA22230314  03.04.23 

 

Empfänger   

Name  

Dinu Diaconu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zum Verkehrshof 16, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
51.3-15535  Unna, 03.04.2023  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

51.3-15535  03.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Balasubramaniam Chandrabalan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Haydnstr. 16, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Hansastr. 4, 59425 Unna 51.3 UVG 103 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Szesny 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0ADX1988AA22220729  Unna, 03.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ADX1988AA22220729  03.04.23 

 

Empfänger   

Name  

Vasile Ciucanu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wilhelm-Raabe-Str. 5, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
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Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/41.23.0013.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/41.23.0013.0   27.03.2023                                                               

 

Empfänger   

Name  

Predrag Topalovic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Fruskogorska 045,  VRSAC, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

386 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0MJXX717AA32220512  Unna,04.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MJXX717AA32220512  04.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Paulica Roman  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 12, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  
 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
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Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

BK0AQXX182SA12230316  Unna, 04.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

BK0AQXX182SA12230316  29.03.23 

 

Empfänger   

Name  

Nikolaos Kamilaris  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lessingstr. 5, 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0398258  Unna,04.04.2023  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0398258  04.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Dennis Müller  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Goethestraße 11a, 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A.204 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Kaspar 
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Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/62.22.6050.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/62.22.6050.6   04.04.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Bohdan Mosondz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Graniczna 10,  43-100 TYCHY, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen   

36.2-GB-UN-ER999 v. 

04.04.23 

 

 Unna, 04.04.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2-GB-UN-ER999  04.04.23 

 

Empfänger   

Name  

Dirk Schlingermann  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Theodor-Naarmann-Straße 29, 59302 Oelde 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
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Geschäftszeichen   

36.2 

UN0FTX1998VA12230309 

 Unna, 04.04.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0FTX1998VA12230309  23.03.23 

 

Empfänger   

Name  

Fabian Lars Tönnies  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Märkische Straße 67 C, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

392 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0IYXXX95AA22220511 

 Unna, 04.04.23  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0IYXXX95AA22220511  03.04.23 

 

Empfänger   

Name  

Tina Ferreira da Silva  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schillerstraße 99 B, 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Heinrich 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

UN0X0X7600VA12230320  Unna, 04.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0X0X7600VA12230320  30.03.2023 

 

Empfänger   

Name  

Marin Nikolae  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnhofstraße 27A, 59199 Bönen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

394 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0SHX1998MM22230317  Unna, 04.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0SHX1998MM22230317  04.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Steven Helbeck  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lindenstraße 17, 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
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Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/49.23.0314.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/49.23.0314.3   04.04.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Asmir Kuljanin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Staric b.b,  75280 KLADANJ, BIH BOSNIEN UND HERZEGOWINA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.529 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

396 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0546849  Unna,05.04.2023  
 

 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-

stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung 

weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 

oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0546849  15.03.2023 

 

Empfänger   

Name  

Vladimir Balan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Puskin 68, Moskovei/Cahul, Moladawien 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

van den Akker 
  



 

397 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0546847  Unna,05.04.2023  
 

 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-

stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung 

weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 

oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0546847  14.03.2023 

 

Empfänger   

Name  

Mehmet Berkay Genc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

MeerDijk 1a, 5144 NL Waalwijk, Niederlande 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.205 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-

chung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

van den Akker 
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Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/25.23.0090.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.23.0090.2   04.04.2023                                                          

 

Empfänger   

Name  

Valiantsin Sahan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kwiatkowa 13,  MOSTY 231600, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.105 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

399 

Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/25.22.2781.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.22.2781.4   08.12.2022                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Rehman Afag  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Oidtweilerweg 64, 52477 Alsdorf, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.105 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

400 

Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/62.23.0653.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/62.23.0653.0   05.04.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Eyup Ozgur Gungor  

   
letzte bekannte Anschrift: 

D 2009,  41455 KOCAELI, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

401 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LÜNLTXX107VA12230327  Unna, 05.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNLTXX107VA12230327  27.03.2023 

 

Empfänger   

Name  

Ismail Güreser  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wieckesweg 20, 44309 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

402 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0KDXXX34VA12230330  Unna, 05.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0KDXXX34VA12230330  30.03.2023 

 

Empfänger   

Name  

Klaus Dieter Freudenthal  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lünener Straße 35A, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
  



 

403 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LÜNMSXX506VA12230327  Unna,05.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNMSXX506VA12230327  27.03.23 

 

Empfänger   

Name  

Marta Szydlowska  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hosbachstraße 11, 44287 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

404 

Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/32.23.0115.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/32.23.0115.4   07.03.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Marcus Jorgensen  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Skolegade 32,  7400 HERNING, DK DÄNEMARK 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

405 

Geschäftszeichen  Unna, 6. April 2023                                                                  

36.3/42.23.0129.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.23.0129.1   06.04.2023                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Clark Robert  

   
letzte bekannte Anschrift: 

12316 Val Verde Dr.,  OKLAHOMA CITY, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

  



 

406 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0STX2157AA22230120  Unna, 06.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0STX2157AA22230120  06.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Hildegard Strack  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kleistraße 11, 59427 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

407 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0JXXXX34AA22230406  Unna, 06.04.2023  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0JXXXX34AA22230406  06.04.2023 

 

Empfänger   

Name  

Moritz Schütte  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Scharnhorststr. 23 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Benning 
 
   



 

408 
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